
umstritten, was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass es
sich partiell um eine Privilegierungsvorschrift handelt.27 Rela-
tiv klar ist die Rechtslage hingegen bei Kundenkarten bzw.
Kreditkarten im „Zwei-Partner-System“:

Fall 6: A bezahlt seine neue Büroeinrichtung im Wert von
1.200 EUR, die er sich im Möbelhaus IKAX zusammengestellt hat,
mit der von IKAX an Kunden herausgegebenen Kundenkarte, die
Rabatte zwischen 10–20% gewährt und zugleich als Zahlungsmittel
fungiert, indem A ein Kredit von 1.500 EUR gewährt wird. A geht
aufgrund seiner zahlreichen weiteren Ratenzahlungsverpflichtungen
davon aus, dass er den Betrag auf andere Weise nicht zu begleichen
imstande ist und in naher Zeit auch erst einmal zahlungsunfähig
bleibt.

Bei Kundenkarten veranlasst der Täter die Gewährung des
„Kredits“ unmittelbar durch seinen Vertragspartner und
nicht die „Zahlung“ iSd § 266 b StGB, so jedenfalls die hM.28
Daher kann die missbräuchliche Verwendung solch einer

Kundenkarte im 2-Partner-System nicht unter § 266 b StGB
subsumiert werden. Da der Kunde aber zum Zeitpunkt der
Vorlage der Karte unmittelbar mit dem Kreditgeber in Kon-
takt tritt (und sei es in Gestalt des Kassierers bei IKAX wie
im beschriebenen Fall) täuscht er gegebenenfalls über seine
Bonität beim Abschluss des Geschäfts und es kann ein Betrug
gem. § 263 I StGB angenommen werden (freilich mit densel-
ben Einschränkungen, die bei einem Kreditbetrug im All-
gemeinen berücksichtigt werden müssen). Entsprechend fal-
len auch Tankkarten nicht in den Anwendungsbereich des
§ 266 b I StGB.29

27 Insbes. stellt sich die Frage, ob Karten vom Anwendungsbereich des § 266 b StGB
umfasst sind, bei denen eine einfache Unterschrift noch nicht ausreicht, um das
Schuldversprechen „auszulösen“. Umgekehrt könnte die „Garantiewirkung“ im
POS-System ebenso ausreichen, um von einer „Kreditkarte“ auszugehen, solange
sie der Berechtigte verwendet.

28 Rengier StrafR BT I, 18. Aufl. 2016, § 19 Rn. 19.
29 Zur Strafbarkeit wegen missbräuchlicher Verwendung von Tankkarten und ander-

weitiger Delikte, insbes. wegen Computerbetrugs (durch Unterlassen). ausf. OLG
Celle NStZ 2011, 218.
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& SACHVERHALT
Nachdem die Polizei durch einen Informanten, der sich bessere Haftbedingungen versprach,
von mehreren verdächtigen Gesprächen des einschlägig vorbestraften A in Bezug auf größere
Drogengeschäfte erfahren hatte, bei denen die nicht geringe Menge des § 29 a BtMG bei
weitem überschritten sein sollte und die A immer persönlich in einer abhörsicheren Ecke
einer Bar geführt hatte, ordnete der zuständige Richter schriftlich den Einsatz eines Ver-
deckten Ermittlers (VE) an. Dieser nahm Kontakt zu A auf und fragte ihn, ob A einen
Drogendeal über mehrere Kilo Ecstasy einfädeln könne. A verneinte dies. Er habe mit
Drogengeschäften nichts mehr zu tun.

Im Laufe der nächsten Wochen kam es zu mehreren (mindestens sechs) weiteren Anfragen,
die A wiederum stets vehement und geradezu empört zurückwies. Im Rahmen der Gespräche
gab VE vor, dass sein Abnehmer aufgrund einer noch nicht erbrachten Lieferung versproche-
ner Drogen zunehmend Druck auf ihn ausübe und er dringend einen Verkäufer suche. A
blieb weiter standhaft und wollte in der Tat seine Drogenhändlerkarriere hinter sich lassen.

Erst als A in eine finanzielle Krise geriet und VE ihm wahrheitswidrig mitteilte, wenn er
das Rauschgift nicht besorge, werde seine Familie mit dem Tode bedroht, reaktivierte A seine
alten Kontakte und half VE wie folgt: A verabredete mit einem Dealer, dass dieser VE die
gewünschte Menge Ecstasy übergeben solle und A an den Verkaufsgewinnen beteiligt werde.
Des Weiteren fuhr er VE persönlich zum Übergabeort. Dort sollte VE zunächst eine „Probe“
(2 Gramm) erhalten. Wenn es sich hierbei um eine gute Qualität handeln sollte, sollten
mehrere Kilo Ecstasy an VE gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden. Nach der
Übergabe der „Probe“ an VE nahm die Polizei A allerdings bereits fest. Die Drogen wurden
in rechtlich nicht zu beanstandender Weise sichergestellt.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht, Medienstrafrecht und Straf-
vollzugsrecht an der Universität Bremen (Prof. Dr. Sönke Florian Gerhold). Der nachfolgende Fall war im Sommersemester 2017
Gegenstand der dreistündigen Abschlussklausur zur Vorlesung Strafprozessrecht an der Universität Bremen.
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Im Auto des Dealers – der ebenfalls festgenommen wurde – wurden nach ebenfalls recht-
lich nicht zu beanstandender Durchsuchung die weiteren verpackten Drogenpakete (jeweils
1,25 Kilogramm) gefunden. Die bei der Festnahme anwesenden Polizisten O und P gingen
davon aus, dass der A und der Dealer in Wahrheit ein eingespieltes Team seien und der A nur
vorspiegelt habe, dass er sein kriminelles Leben hinter sich gelassen hätte. Aus diesem Grund
fragte P den A, ob er mit der Abgabe einer Speichelprobe zum Zwecke des Abgleichs mit den
möglicherweise auf den weiteren Drogenpaketen zu findenden DNA-Spuren einverstanden
sei. A entgegnete, dass er diese anderen Drogenpakete noch nie gesehen habe und deshalb
auch seine DNA-Spuren nicht auf den Paketen vorzufinden seien. Er verweigerte die Einwil-
ligung.

P und O nahmen den A daher mit auf das nächste Revier und baten ihn erneut um die
Abgabe einer Einwilligung in einen DNA-Spurenvergleich. Als A die beiden Beamten erbost
anschrie, reichte es P: Er ordnet an, dass O den A festhalten sollte, sodass er eine Speichel-
probe aus dem Mund des A entnehmen kann. So geschah es dann auch. Die Speichelprobe
war positiv.

A wurde nach einem Jahr vor dem Amtsgericht Bremen – Strafrichter – wegen Beihilfe
zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln gem. § 29 I Nr. 1 BtMG, § 27 I StGB
angeklagt. Der Anklage wurde das gesamte objektiv bekannte Geschehen zugrunde gelegt.
Bei der rechtlichen Würdigung stellte die Staatsanwaltschaft allerdings nur auf die überge-
benen 2 Gramm ab.

Im Zuschauerraum saß eine Gruppe von Jura-Studenten aus dem vierten Semester. A
schämte sich deshalb sehr und war auch ziemlich nervös. Um die Beweisaufnahme so kurz
wie nur möglich zu halten, war A geständig. Obwohl A keinen Rechtsanwalt als Beistand
hatte, riss er sich zusammen und gab das Geschehen vollumfänglich wieder. Dabei räumte er
ein, dass er vom Verkäufer der Drogen in erheblichem Umfang an den Gewinnen beteiligt
werden sollte. Der Strafrichter verurteilte den A deshalb nach ordnungsgemäß erteiltem
richterlichem Hinweis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten und unter
Verwertung der Speichelprobe wegen mittäterschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungs-
mitteln in nicht geringer Menge gem. § 29 a I Nr. 2 BtMG, § 25 II StGB, wobei er zutreffend
auf die Gesamtmenge an Drogen abstellte, die verkauft werden sollte. Zudem hat er die
Tatprovokation als Strafmilderungsgrund berücksichtigt.

Das Urteil wurde am 12.6.2017 verkündet. Einen Tag später suchte der A einen jungen
Rechtsanwalt auf, der vor wenigen Tagen eine Kanzlei eröffnet hatte und der StPO-Vor-
lesung stets ferngeblieben war. Da er gerne Geld verdienen wollte, übernahm er dennoch das
Mandat und versprach, sich fristgemäß um alles zu kümmern. A war geduldig, fragte aber
dennoch täglich nach dem Stand der Dinge. Der Rechtsanwalt beruhigte A damit, dass ja
noch Zeit sei, und wiederholte sein Versprechen, die Revisionseinlegungsfrist zu wahren. Er
legte am 20.6. Revision ein. A, der sich im Internet schlau gemacht hat, war schockiert und
wandte sich nun an eine renommierte Strafrechtskanzlei, die er um Hilfe und die Einlegung
einer ordnungsgemäßen Revision bat. Der neue Verteidiger wird umgehend tätig.

Hat diese Revision gegen das Urteil Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk:
1. Nehmen Sie zu sämtlichen im Sachverhalt angelegten Fragestellungen notfalls hilfsgutachterlich
Stellung.
2. Gehen Sie davon aus, dass Ecstasy-Tabletten als Betäubungsmittel unter das BtMG fallen.
3. Die Rechtsgrundlage für die Abnahme der Speichelprobe ist § 81 a StPO. Das Auswerten der Speichel-
probe ist nicht zu prüfen.
4. Das Urteil ist in sachlich-rechtlicher Hinsicht nicht zu prüfen.

Anlage:
§ 29 BtMG
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben,
einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise
verschafft,
2. …

§ 29 a BtMG
(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer
1. …
2. mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel treibt, sie in nicht geringer Menge
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herstellt oder abgibt oder sie besitzt, ohne sie auf Grund einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 erlangt zu
haben.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

& LÖSUNG

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Statthaftigkeit
Gemäß § 333 StPO ist eine Revision gegen Urteile der Strafkammern und der Schwurgerichte
sowie gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Urteile der Oberlandesgerichte zulässig. Der
A wurde aber von einem Strafrichter verurteilt. Bei alleiniger Anwendung von § 333 StPO
müsste der A folglich zunächst gem. § 312 StPO iVm § 74 III GVG Berufung zum Land-
gericht einlegen. Will ein Beschwerdeführer jedoch nur Rechtsfragen geklärt wissen, räumt
ihm § 335 I StPO die Möglichkeit der Sprungrevision ein. Über diese entscheidet gem. § 335
II StPO das Gericht, das zur Entscheidung berufen wäre, wenn die Berufung eingelegt
worden wäre.

II. Revisionsberechtigung
Gemäß § 296 I StPO ist der Beschuldigte befugt, die Revision einzulegen. Dieses Recht steht
auch dem neuen Verteidiger des Beschuldigten A zu, § 297 StPO.

III. Beschwer
Ferner wird überwiegend als ungeschriebene Voraussetzung gefordert, dass der Rechtsmittel-
führer durch die angegriffene Entscheidung beschwert sein muss. Maßgeblich für die Be-
schwer ist dabei der Urteilstenor (BGH NJW 1955, 639 [639 f.]; 1962, 404 [404]). Der A
wurde durch das Urteil des Strafrichters zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Hierdurch ist er
beschwert.

IV. Ordnungsgemäße Revisionseinlegung
Die Revision müsste durch den neuen Verteidiger des A gem. § 341 I StPO binnen einer
Woche unter Wahrung des Formerfordernisses beim zuständigen Amtsgericht Bremen (iudex
a quo) eingelegt werden.

1. Fristbestimmung
Fraglich erscheint, ob der neue Verteidiger diese Einlegungsfrist am 20.6.2017 noch wahren
kann. Aus § 341 I StPO ergeht, dass die Revision binnen einer Woche nach Urteilsverkün-
dung eingelegt werden muss. § 43 I Hs. 1 StPO bestimmt hierbei, dass die Wochenfrist an
dem Ablauf des Tages endet, der durch seine Benennung dem Tag entspricht, an dem die Frist
begonnen hat. Dies hat zur Folge, dass bei einer Wochenfrist der Tag, der die Frist auslöst –
hier die Urteilsverkündung – ebenso wenig wie bei den Tagesfristen nach § 42 StPO mitzählt
(Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO, 60. Aufl. 2017, StPO § 43 Rn. 1). Das Urteil wurde
am Montag den 12.6.2017 verkündet. Die Einlegungsfrist fing also am 13.6.2017 um 0:00 Uhr
an zu laufen und endete am Montag den 19.6.2017 um 24:00 Uhr. Sowohl die Einlegung des
vormaligen Rechtsanwalts als auch eine vom neuen Verteidiger zu verfassende Revisions-
einlegung wäre folglich verfristet.

2. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Es fragt sich demnach, ob der neue Verteidiger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
beantragen kann. Dies hätte zur Folge, dass die formelle Rechtskraft des Urteils wieder
beseitigt wäre.

a) Zulässigkeit
Ein Wiedereinsetzungsantrag müsste zunächst zulässig sein.
aa) Statthaftigkeit. Die Wiedereinsetzung ist bei der Versäumung einer gesetzlichen Frist,
wie bei § 341 I StPO, statthaft.
bb) Berechtigung. Der mittlerweile Verurteilte A ist auch zur Antragstellung berechtigt.
cc) Ordnungsgemäße Antragseinlegung. Für den Wiedereinsetzungsantrag genügt die
Schriftform (Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, 60. Aufl. 2017, StPO § 45 Rn. 2). Die Wieder-
einsetzung muss jedoch binnen einer Woche nach Wegfall des Hindernisses bei dem iudex a
quo gestellt werden, § 45 I 1 StPO. Das Hindernis ist in casu die Unkenntnis darüber, dass
die Revision nicht fristgemäß eingelegt wurde. Dieses Hindernis wurde beseitigt, als der A
sich im Internet über die Rechtslage informierte. Ab diesem Tage beginnt die Wochenfrist

Sprungrevision

Antragsberechtigte

Beschwer

formgerechte Revisionsein-
legung beim iudex a quo

Berechnung der
Revisionseinlegefrist

Wiedereinsetzung in die
vorige Einlegefrist
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